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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 14.12.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Oberbürgermeister Bausewein, 

 

Kinder aus Bedarfsgemeinschaften nach SGB II können durch Zuschüsse in Kindergärten und 

Schulen ein entgeltfreies Essen erhalten. Der Zuschuss muss beantragt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage zur Beantwortung bitte bis nach den 

Weihnachts- /Neujahrsferien: 

 

1. Wie viele Kinder bis zu 14 Jahren gehören in Erfurt zu einer Bedarfsgemeinschaft nach SGB 

II und hätten somit einen Anspruch für einen Zuschuss zur Essenversorgung in Kitas und 

Schulen und für wie viele Kinder wurden im Jahr 2022 bis 30. September 2022 tatsächlich 

diesbezügliche Zuschussanträge gestellt? 

2. In welcher Höhe muss die Stadt Eigenmittel für die Bezuschussung der Essensversorgung 

an Kitas und Schulen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zahlen? 

3. Welcher durchschnittliche Verwaltungsaufwand entsteht pro Jahr für die Stadtverwaltung 

durch die Bearbeitung der Zuschussanträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die 

Essensversorgung in Kitas und Schulen? 

 

Anlagenverzeichnis 
 

 

 

14.12.2022, gez. i. A. xxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE., Frau Stange 
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